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Verordnung 
über die Abgabepflicht für das Abstellen von Kraftfahrzeugen 

auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
(Parkabgabeverordnung) 

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 wird gemäß den §§ 1, 2, 4, 5 und 6a des 
Parkabgabegesetzes, LGB1.Nr. 2/1987 idgF verordnet: 

§1 

Abgabepflicht 

(1) Die Abgabepflicht für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge erstreckt sich auf folgende durch 
Hinweistafeln mit der Aufschrift „Gebührenpflichtiger Parkplatz" zu kennzeichnende Flächen mit öffentlichem 
Verkehr: 

I. Bewirtschaftungszone „Friedrich-Schindler-Straße" 

Lfd.Nr Standort örtl. Bezeichnung GSt-Nr 

1 Friedrich-Schindler- 

Straße 
Gasthof Krone bis zur Feuerwehr 2163/15 und 

1855/2 

2 Friedrich-Schindler- 

Straße 

Kreuzung Hofsteigstraße bis zur 

Kreuzung Bahnhofstraße 
2163/3 

II. Zone „Schindlersiedlung" 
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Lfd.Nr Standort örtl. Bezeichnung GSt-Nr 

3 Schindlersiedlung Parkplätze beim Sportheim und beim 

Sportplatz 

1517/44 und 

1528/1 

III. Zone „Waldbahnstraße" 

Lfd.Nr Standort örtl. Bezeichnung GSt-Nr 

4 Waldbahnstraße Parkplätze unterhalb des Freigeländes 
alten Kindergarten 

2163/6 

(2) Als Abstellen im Sinne dieser Verordnung gelten das Halten und Parken im Sinne der 

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. 

§2 
Abgabe- und Auskunftspflichtige 

(1)Zur Entrichtung der Abgabe ist der Lenker oder die Lenkerin verpflichtet. 

(2) Wer ein Kraftfahrzeug einer anderen Person überlässt, hat der Behörde auf Verlangen hierüber Auskunft zu 

geben. Von der fahrzeugüberlassenden Person sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen, wenn die 

Auskunft ansonsten nicht erteilt werden könnte. 

§3 
Abgabepflichtige Parkzeiten 

Die abgabepflichtigen Zeiten werden für die bewirtschafteten Parkplätze gern. § 1 wie folgt festgelegt: 

1.Zone „Friedrich-Schindler-Straße" Täglich von 08.00 — 20.00 Uhr 

2. Zone „Schindlersiedlung" An Werktagen von 08.00 - 18.00 Uhr 

3.Zone „Waldbahnstraße" Täglich von 08.00 — 20.00 Uhr 
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§4 

Höhe der Abgabe 

(1)Für das Abstellen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges ist bei einer Abstellzeit von bis zu 90 Minuten 

(Kurzparkzeit) keine Parkabgabe zu entrichten, wenn der/die Abgabepflichtige einen Kurzparkschein löst oder 

die Einhaltung der Kurzparkzeit-Parkdauer mittels Parkscheibe oder Handyparken dokumentiert. 

(2) Die Abgabe ist in Abhängigkeit der Gebührenzone nach 90 Minuten in folgender Höhe zu entrichten: 

Zone Tarif pro Minute Tarif pro Stunde Tarif 12 Stunden 

Gebührenzone B 1,84 Cent 1,10 Euro 6,40 Euro 

Bei der Entrichtung der Parkabgabe an einem Parkautomaten ist in sämtlichen Gebührenzonen mindestens eine 

Gebühr von 0,30 Euro zu entrichten. 

Bei Entrichtung der Abgabe an Parkscheinautomaten erfolgt die Zahlung nach den ersten 0,30 Euro in Schritten 

von 0,10 Euro, wodurch sich die Parkdauer entsprechend dem Parktarif der jeweiligen Gebührenzone 

verlängert. 

Bei Entrichtung der Abgabe durch einen elektronischen Parkschein (z.B. Handyparken via App) erfolgt die 

Verrechnung minutengenau, wobei jede angefangene Minute der tatsächlichen Parkdauer hinzugerechnet wird. 

(3)Eine künftige Anpassung der Höhe der Abgaben gern. Abs. 2 sowie der Abgaben für die Dauerparkkarten 

gern. § 7 erfolgt durch die Gebührenverordnung der Gemeinde Kennelbach. 

§5 

Entrichtung der Parkabgabe 

(1)Die Entrichtung der Abgabe hat - nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten — durch Einwurf des der 

beabsichtigten Abstelldauer entsprechenden Geldbetrages an einem dafür im Nahbereich der von der 

Abgabepflicht erfassten Verkehrsflächen aufgestellten Parkscheinautomaten zu erfolgen. 

(2) Der für den Geldeinwurf erhaltene Parkschein für den die Abgabe gemäß Abs. 1 entrichtet wurde, hat die 

Kalenderdaten, die Uhrzeit für das Ende des Zeitraumes und die Parkzone bzw. das Parkfeld, für die der 

Parkschein zum Parken des Kraftfahrzeugs berechtigt auszuweisen. 

(3)Parkscheine gemäß Abs. 2 und Parkscheiben gemäß § 4 Abs. 1 sind bei Fahrzeugen mit Windschutzscheiben 

hinter dieser und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut 

wahrnehmbar anzubringen. 

(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Parkabgabe auch über Handyparken sowie gemäß § 7 von dafür 

berechtigten Nutzer-Gruppen bzw. Nutzerinnen-Gruppen über pauschalierte Parkkarten entrichtet werden. 

(5) Die pauschalierte Abgabe gemäß § 7 ist am Tag der Erfassung im digitalen System zur Zahlung fällig und 

gilt mit der Einzahlung als festgesetzt. Die pauschalierte Abgabe ist von Amts wegen mit Bescheid festzusetzen, 

wenn der Abgabepflichtige diese nicht oder nur teilweise entrichtet. 

§6 

Ausnahmen 
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Die Abgabe ist nicht zu entrichten für die in § 6 Parkabgabegesetz definierten Personen- bzw. Nutzergruppen. 

§ 7 
Pauschalierungszonen 

Inhabern von mehrspurigen Kraftfahrzeugen, die 

a. ihren Arbeitsplatz innerhalb einer gebührenpflichtigen Parkzone haben, 

b. ihren Hauptwohnsitz im Nahbereich der Parkzone, 

wird die Abgabe für den Bereich dieser Parkzone auf Antrag für die Dauer bis zu einem Jahr pauschaliert. 

Die Höhe der pauschalierten Abgabe beträgt Euro 23,00 pro Monat oder Euro 220,00 pro Jahr. Bei 

pauschalierten Parkkarten kann das polizeiliche Kennzeichen von maximal zwei Fahrzeugen hinterlegt werden. 

Pauschalierte Parkkarten werden nach Maßgabe der verfügbaren Plätze durch die Gemeinde Kennelbach 

vergeben. 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1)Diese Verordnung tritt am 1.1.2026 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Kennelbach über die Abgabepflicht für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen auf Straßen mit 

öffentlichem Verkehr idF vom 21.05.2025 außer Kraft. 

Für die Gemeindevertretung 

Der Bürgermeister: 

 

 
C stoph Vogelmann 
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